
440 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

1980 09 03 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Bewährungshilfegesetz geändert 

wird 

Der Nati,onalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

linderungen des Bewährungshilfegesetzes 

Das Bewährungshilfegesetz, BGBl. Nr. 146/ 
1969, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 426/1974 und 625/1978 wird wie folgt ge
ändert: 

1. § 2 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Für jede Dienststelle für Bewährungshilfe 
(§ 3) sind als hauptamtlich tätige Bewährungs
helfer geeignete Beamte der Verwendungsgrup
pen A und iB ,oder Vertragsbedienstete des Bundes 
der Entlohnungsgruppen a und b zu bestellen, die 
das 24. Lebensjahr, wenn ~ie ;tber aus bes;onde
ren Gründen schon VlOrher zur Ausübung der 
Tätigkeit eines Bewährungshelfers geeignet er
scheinen, doch mindestens das 21. Lebensjahr 
vollendet ha:ben." 

2. § 4 Albs. 2 hat ,zu lauten: 

,,(2) Als Dienststellenleiter 'darf nur bestellt 
werden, wer seit fünf Jahren, wenn er ooer 
aus besonderen Gründen schon vorher zur Aus
übung der Tätigkeit eines Dienststellenleiters ge
eignet erscheint, doch mindestens seit drei Jahren 
als Bewährungshelfer hauptamtlich tätig ist und 
das im § 2 Abs. 1 bezeichnete Ernennungserfor
dernis erfüllt. Der Leiter einer Dienststelle am 
Sitz des Landesgerichtes (§ 5 Abs. 2) und der 
ständige Vertreter dieses Leiters müssen Beamte 
der Verwendungsgruppe A oder Vertragsbedien
stete des Bundes der Entlohnungsgruppe asein. 
Beim ständigen Vertreter des Dienststellenlei ters 
kann von diesem Erfordernis abgesehen werden, 
wenn ein geeigneter Beamter oder Vertrags be
diensteter . dieser Verwendungs- oder Entloh
nungsgruppe nicht zur Verfügung steht." 

3. Nach § 7 wird eingefügt: 

"Beratung der Bewährungshelfer 

§ 7 a. Den ,haupta.mtlich tätigen Bewährungs
helfern ist Gelegenheit zu Aussprachen über ihre 
Täti.gkeit mit einer Penon zu geben, die weder 
Dienstste'llenlei ter n,och in dessen Vertretung 
Leiter der ,Besprechungen (§ 7), an denen die be
treffenden Bewährungshelfer' teilnehmen, oder 
~onst Vorgesetzter dieser Bewä.hrungshelfer ist. 
Hiezu sind in der Sozialarbeit erfahrene Personen 
zu besteHen, die für diese Art ,der ~eratung ge
schult sind und IbeJfälhigt erscheiJnen; sie sind über 
den Gegenstand der Aussprache jedermann gegen
über zur Verschwiegenheit verpflichtet." 

4. Im§ 12 Abs. 2 hat der erste Satz zu lauten: 

"Als e'hren;J!mtlich tätiger Bewährungshelfer 
darf nur aufgenommen werden, wer das 24. Le
bensj,ahr, wenn er a,ber aus be&onderen Gründen 
schon vorher zur Ausübung der Tätigkeit eines 
Bewährungshelfers gee~gnet er.scheint, ,doch min
destens das 21. Lebensjahr vollendet hat; im üb
rigen muß er fähig sein, das Amt eines Geschwor
nen .oder Schöffen auszuüben, wobei jedoch vom 
Erfmdernis der österreichischen StaatSbürgerschaft 
abgesehen werden kann, wenn dies aus besonderen 
Gründen geboten erscheint, um anfaHende Be
treuungsaufg,aJben erfüllen zu können. C, 

5. Im § 13 Abs, 3 hat die Z 12u lauten: 

,,1. das HeiJm von einer Person geleitet wird, "die 
die Anstellungserfordemisse für den Dienst 
eines :hauptamtlich tätigen Bewährungshel
fers .oder eines Erziehers der Verwendungs
gruppe L 2 erfüllt," 

6. § 14 und ,seine Oberschrbft haiben zu lauten: 

"Vorgesetzte Behörde 

§ 14. Die Dienststellen ,für Bewährungshilfe 
unterstehen dem Bundesministerium für Justiz, 
das auch über Berufungen gegen Bescheide 'der 
Dienststellen zu entscheiden :hat." 
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2 440 der Beilagen 

7. § 20 Ahs. 4 hat zu 'lauten: 
,.( 4) 'Der 'Bew~hrungshe1ferhat für jeden 

Schützling ge~oridert ein Tagebuch zu führen, 
aus dem ·insbesondere die dem Bewährungshelfer 
bekannt gewordenen wesentlichen ~nderungen in 
den Lebensvet1hältmissen des Schützlings sowie 
Art, Ort und Zeit der ihn !betreffenden dienst
lichen Verrichtungen ersichtlich sein müssen." 

8. § 24 und seine überschrift haben ~u lauten: 

"Führung der Bewährungshilfe durch private 
. Vereinigungen 

§ 24. (1) Der !Bunde~minj,ster für Justiz kann 
die Besorgung der A'ufgaben der im ersten Ab
schnitt dieses iBundesgesetzes 'V1orgeselhenen Ein
richtungen für den Bereich einer oder :mehrerer 
Dienststellen einer priv'aten Vereinigung über
tragen, die in der ,BewährungS/hilfe tätig ,ist, uber 
ähnliche Einrichtungen ver:fügt und zur Mit
arbeit bereit ist. 

:(2) Solange ·die Führung der Bewährungshilfe 
privaten Vereinigungen übertragen i,st, sind die 
Viorschriften . des zweiten ,Abschnittes dieses Bun
desgesetzes mit der MaßgaJbe anzuwenden, daß 
ari di,e iStelle 'des Leiters Ider Dienststelle für Be~ 
währungshi1fe der Leiter ,der Geschäftsstelle der 
Vereinigung nitt, ,der die Führung der Bewäh
rungshilfe im Sprengel der Diemtste11e übertr,agen 
ist. 

(3) Soweit die Führung der Bewährungshilfe 
einer privaten Vereinigung übertragen ist, hat sie 
unlbeschadet der dem IBundesmi,nisterium für Ju
stiz nach den §§ 25 und 26 V'Orbehaltenen Auf
sichts- und Weisung,srechte dafür Sorg,e zu ttagen, 
daß innerha1b ,des durch die gesetzliChen Be
sümmungen und 'die ltür die EtfiiIlung zur Ver
fügung stehenden ,Personen und Mittel gezoge
nen Rahmens die IBewährungshilfe nach einheit
lichen Gesichtspunkten. und nach den Erkennt
nissenülber i'hre e;weckmäßi.gste Gestaltung durch
geführt 'wir'd." 

9.§ 26 und seine Uber,schri.ft haben zu lauten: 

"Zuteilung von Beamten und Vertragsbedienste
ten für die Bewährungshilfe 

§ 26. (1) Soweit die Führung ·der Bewährungs
hilfe einer privaten Vereinigung übertragen ist, 
hat das Bundesministetium für Justiz nach Maß
g;jJbeder ,folgenden Bestimmungen die Plamtellen 
des Planstellel1lbereiches ,Bewährungshilfe mit 
Beamten und Vertrag,sbediensceten zu besetzen 
und diese Beamten und Vertrag.sbediensteten der 
Vereinigung z·ur Besorgung v.on Aufgaben der 
Bewährungshilfe .einschließlich der damit ver
bundenen Verwa'l1lungs,aufga:ben zur Verfügung zu 
stellen: 

1. nie Vereinigung tlTIIußeine gutächtliche 
~ußerung erstattet haben; w,onach der in Betracht 

kommende Bewerber zur Erfüllung VIOn Aufg.a:ben 
der BewährUltlgS'hilfe 'Voraussichtlich -geeignet ist. 

2. Die Beschäftigung des [Bediensteten bei der 
Geschäftsstelle, an der er Aufgaben der Bewäh
rungs/hilfe besorgen sem, muß nach ü!bereinstim
mender Auffassung ,des BUn!desministeriums für 
Justiz und der Vereinigung in jenem Umfang 
gesichert sein, wie sie für hauptamtlich tätige 
Bewährung!jhelfer vorgesehen ist (§ 21 Abs. 1). 

3. Die Bestellungz'um Geschäftsstellenleiter er
folgt ,durch das BundesminiSterium für Justiz 
nach Anhörung der betreffenden Vereinigung. 
Der zum Geschäftsstdlenleiter bestellte Beamte 
oder VertragSibedienstetei.st 'vorgesetztes Org.an 
der übrigen der Geschäftsstelle zugeteilten Be
amten und Vertna.gslbediensteten. 

4. Die Dienstaufsicht des Bundesministeriums 
für Justiz Ülber ·die ·einer Vereinigung zur Ver
fügung gestellten 'Beamten und Vertragsbedienste
ten erstreckt sich auch auf ihre dort ausgeübte Tä
tigkeit. Im übrigen haben die Bediensteten den 
Anordnungen Folge zu leisten, ,die die von der 
Vereinigung ,hiezu :bestellten Organe zur Er
füllung dernach§ 24,kbs. 3 der Vereinigung 
obliegenden Verpflich·tungen treffen. 

(2) Soweit ,dies zur Beurteilung 'der Voraus
setzungen nach den .§§ 24 Abs. 1 und 25 .sowie zur 
Ausübung der Aufsicht nach Abs. 1 Z 4 erfarder
lich ist, hat ,das Bundesministerium ,für Justiz die 
Besorgung der AufgaJben der Bewährungshilfe 
durch die Geschäftsstellen und die ,ihnen zugeteil
ten Personen lauch sonst zu prmen." 

10. iOer Jbisherige§ 27eD'tlfällt; an seine Stelle 
tritt folgender Abschnitt: 

"VIERTER AiBSCHNITT 

Freiwillige Betreuung 

. § 27. {I) Soweit eine Betreuung oder weitere 
Betreuung von Per510nen notwendi.g oder zweck
mäßig erscheint, um sieVIon der Begehung straf
barer Handlungen aJbzU!haIten, und die über
nahme der Betreuung ohne Beeinträchtigung der 
Besorgung der Aufg~ben der Bewäihrungshilfe 
notwendig ist, können die Leiter der Geschäfts
stellen ,für Bewährungshilfe auf Ersuchen und mit 
Zustimmung der hetreffenden Personen eine sol
cheBetreuung anordnen in den Fällen 

1. einer unibedingten ,Entlassung aus einer Frei
heitsstrafe oder mit Freiheitsentziehung ver
bundenen vorbeugenden M,aßnahme, 

2. einer ,bedingten Verurteilung, ;bedingten 
Nachsicht einer Strafe ,oder mit Freiheits
entziehung verbun'<ienen vOl1beu,genden Maß
'nahme oder <bedingten Entlassung, wenn die 
Probezeit albgelaufen .oder die bedingte Ver
urteilung, Nachsicht oder Entlassung wider
rufen worden ist. Die Anordnung gilt für 
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.die den Umständen nach erf.orderliche Zeit
,dauer, längstens aber für die Zeit v,on drei 
Jahren nach der unbed~ngten Entlassung, 
dem AbLauf der Pr,efuezeit oder dem Wider
ruf. 

(2) Für die Betreuung nach Abs. 1 gelten § 52 
Ab.s. 1 StOB und die §§ 24 bis 26 dieses Bundes
gesetzesdem Sinne nach." 

11. Die Bezeichnung des bisherigen vierten Ab
schnittes wil"d in "FüNFTER ABSCHNITT" und 
die Bezeichnung ,des bisherigen fünoften Abschnit
tesin "SECHS11ER AiBSCHNITT" geändert. 

Artikel II 
Einrichtungen für Entlassenenhilfe 

(1) Die Einrichtungen und der Betrieb von 
Stellen, in denen Personen nach ihrer- Entlassung 
aus ,dem Vollzug einer Freiheitsstrafe oder mit 
Freiheitsentiiehung verbundenen V'ol"beugenden 
Maßnahme bei ihren Bemühungen um die Er
langung weiterer Hilfen zurVel"mitthmg von 
Unterkunft und Arbeit sowie überhaupt um die 
Wiedereingliederung in das Leben in Freiheit mit 
Rat und Tat unterstützt werden, sind vom Bund 
zu fördern. Die Förderung hat durch die Gewäh
rung von Zuschüssen nach Maßgabe der hiefür 
nach dem jeweiligen Bundesfinanzgesetz verfüg
baren Bundesmittel sowie dadurch zu erfolgen, 
daß den Stellen geeignete Beamte und Vertrags
bedienstete des Planstellenbereiches Bewährulligs
hilfe des Bundesministeriums für Justiz (§ 26 
Abs. 1 des Bewährungshilfegesetzes) zur Verfü
gung gesteHt werden. Es ist anzustreben, daß aus 
Mitteln anderer Gebietskörperschaften jeweils 
gleichhohe Zuschüsse geleistet werden. Ein Rechts
ansprach auf Gewährung einer Förderung besteht 
nicht. 

(2) Zuschüsse nach Abs. t' dÜl"fenphysischen 
und juristischenPersönen nur zur Einrichtung 
und Z'Uffi IBetrieb solcher Stellen der im Abs. 1 
bezeichneten Art gewährt werden, die mit Rück-

sicht auf die Zahl ,der Personen, .die die dort 
gebotenen Hilfen in Anspruch nehmen, zweckmä
ßig und wirtsdllatftlich erscheinen. 

(3) Vor Gewährung von ZUiSchüssen hat sich 
der Förderungswerber _ dem Bund gegenüber zu 
verpflichten, über die widmungsgemäße Verwen
dung der Zuschüsse ,alljährlich Bericht zu er
statten, Reclmung Zll legen und zum Zweck der 
überwachung der widmungsgemäßen Verwen
dung ,der Zuschüsse Organen des 'Bundes die über
prüfung der Durchführung durch Einsicht in die 
Bücher und Belege sowie durch ,Besichtigung an 
Ort und Stelle zu gestatten und ihnen die er
~6rderlichen Auskünfte zu erteilen. Ferner hat sich 
der Förderungswerber zu verpflichten, Ibei nicht
widmungsgemäßer Verwendung von Zus~üssen 
oder Nichteinhaltung Iderim Vorstehenden an
geführten Verpflichtungen diese dem Bund zu
rückzuzahlen, wobei der zurückzuzahlende Betrag 
für die Zeit von der Auszahlung bis 'Lur Rück
zahlung mit 3 vH über den jeweils für Eskontie- . 
1"ungen ,der OesterreichLschen NatLona~bank gel
ten'den Zinsfuß pm Jahr zu ver.zinsen ist. 

Artikel III 

Inkrafttreten 

{l) 'Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1981 
in Kraft. 

(2) Personen, die zu Aufgaben der Sicherheits
oder Kriminalpolizei verwendet wer,den (§ 12 
Abs. 2 zweiter Satz des BewährungshilfegesetZes), 
dürfen als ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer 
nur noch in den Fällen tätig .sein, in denen sie 
bereits vor dem lnknfttreten dieses Bundesge
setzes als Bewährungshelfer bestellt worden sind. 

Artikel IV 

Vollziehl.lng 

Mit der V,ollziehul}g dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Justiz betraut. 

Erläuterungen 

Allgemeines men werden ,soll. Im Zuge der überlegungen, die 
Das Bundesgesetz über die Bewährungshilfe ist zur V,ol'lberei'tung der übernahme mit diesem 

zuletzt durch die Bundesgesetze BGBl. Nr. 426/ Zeitpunkt angestellt worden sind, ist die Frage der 
1974 und 625/1978 geändert worden. ,nie erste Nouwendigkeit und Zweckmäßigkeit einer solchen 
Knderung sallte in erster Linie der Anpassung Obern3lhme nochmals geprüft worden. Als Er
des Gesetzes an da,s neue Strafgesetzbuch dienen.gebnis dieser Prüfung hatte die R V 1031 Blg. NR 
Zugleich ist 'damals jedoch in Aussicht genommen XIV. GP vorgeschlagen, v·on der übernahme ab
worden, daß mit 1. Jänner 1979 die Führung der zusehen und die Weiterführung der Bewährungs~ 
BewaJhrungSihiLfe, mit der- bisher 'private Vereini- hiLfe durch pri'Vate Vereinigungen dhne zeitliche 
gungen betraut sind, durch den Bund übernom- Begrenzung zu ermöglichen {Art. I Z 8 und 10). 
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4 440 der Beilagen 

Die hiezu epf·or·derlichen Gesetzesänderungen . Ahweichungen von derseinerzeitigen Regie
sollten dazu benützt werden, das Gesetz auch in rungsvorlage sind nur in Punkten vo.r.gesehen, 
einer Re~he anderer Punkte mit den Erfahrungen die im Verhältnis zur Hauptfra,ge von unter
und Bedül'fnissen der Praxis in bessere überein- geordneter Bedeutung erscheinen. Sie betreffen 
stimmung ,zu rbr.ingen (Art. I Z 2 h1s 9, Art. III im einzelnen die _ Bestimmungen des Art. I Z 2 
Albs. 2). Schließlich waren auch im Hinblick auf (§ 4 Abs. 2 iBewHG), 3 (§ 7 a BewHG), 7 (§ 20 
die grundlegende Neugestahung des Dienstrech- Abs. 4 BewHG), 9 (§ 26 Albs. 1 BewHG) und -10 
tes der 'Bundesheamten durch das Beamten- (§ 27 BewHG) sowie ,des Art. TI. 

Dienstrechtsgesetz, BGBL 1977/329, Anpassungen' Hinsichtlich der näheren Begründung ,sowie der 
erforderlich (Art. I Z 1). Darüber hinaUs :>ollten Einzelheiten darf auf die Erläuterungen zu den 
die Bemühungen der ,in de.r Bewälhrungshilfe einzelnen Bestimmungen hingewiesen werden. 
tätigen Stellen und Pel1sonen, in bestbmm'ten 
Fällen, in denen die BesteHung eines iBewährungs- Der Gesetzentlwul1f stÜ·tJzt sich auf den Kompe
heUers idurch das Ger,icht nicht möglich ist, die tenztatJbestand "Strafrechtswesen" CArt. 10 Abs. 1 
entsprechende ,Betreuung eines Rechnsbrechers Z 6 B-VG im Zusammenha:lt mit der Feststellung 
'aber von der Sache her geboten erscheint, eben- des Verfassungsgerichtshofes über die Zuständig
falls BewähmngshiHe leisten zu können, und die keiten auf dem Gebiet der Bewährungshilfe, 
Förder.ung von Einrichtungen für Ent1assenen- BGBI. Nr. 167/1968). 
hilfe durch den Bund gesetzlich abgesichert 

.wel'den (Art. I Z 10, Art. II). Der Nationalrat 
hat jedoch auf Empfehlung des Justizausschusses 
(1071 Blg. NR XIV. GP) eine Entscheidung über 
diese Vorschläge zurückgestellt und lediglich den 
Zeitpunkt, bis zu dem eine Führung durch pri
vate Ve,reinigungen möglich seinsoH, bis zum 
31. nezember 1980 hinausgeschoben (BG ßGBL 
Nr. 625/1978). 

Der V'Orliegende 'Entwurf wiederholt im we
sentlichen die bereits in der R V 1031 Blg. NR 
XIV. GP enthaltenen Vorschläge. Dieses Vorgehen 
ist darin begründet, daß sich, aibgesehen von der 
,in:öwischen verstrichenen Zeit, die Sach- und 
Rechtslage und da.mit die für die N eugest.altung 
maßgebenden Gesichtspunkte gegenüber der Lage 
zUr Zeit ,der Ein:bringung der Viorgenannten Re

.gierungsvorlage nicht geändert bzw. lediglich in 
einem Sinn geändert ha;ben, ,der die Richtigkeit 
des schon seinerzeit empfohlenen Vorgehens be-

, stätigt: Die vom NaüonaiJrat am 3. Juli 1980 nach 
eingehenden Beratungen im Ausschuß von Ge
sundheit und Umweltschutz einstimmig vera!b
schiedete Suchtgiftgesetznovelle 1980, BGBL 
Nr. 319, hat der Bewährungshilfe neue Aufgaben 
bei ,der BetreUung Vion Personen zugewiesen, ge
gen die eine Anzeige nach dem Suchtgiftgesetz er-

. stattet worden ist, bei denen jedoch den Umstän
den nach und im Hinblick auf die mögliche Be
treuung eine vorläufige Zurücklegung dieser An
zeige oder die vorläufige Einstellung des Strafver
fahrens zweckmäßiger erscheint als die Strafver
folgung. Dabei ist die jeweilige Bestellung des Be
währungshelfers im ,§ 18 Abs. 2 Suchtgiftgesetz 
ausdrücklich dem Leiter der Geschäftsstelle für Be
währungshilfe - da·s ist dem Lei:ter der von 
einer mit der Führung der 'Bewährung>sihilfe be
trauten privaten Vereinigungbetri~benen Stelle, 
siehe § 24 Abs. 2 Z 1 . BewHG - übertragen und 
damit .stillschweigend von einem FortJbestehen der 
derzeitigen Fol'ffi der Führung der Bewährungs
hilfe ausgegangen worden. 

Zu Artikel I: 

Zu Z 1(§' 2 Abs. 1 BewHG): 

Das geltende Gesetz schrelbt für die haupt
amtlich tätigen Bewährungshelfer bestimmte Er
nennungs- bzw. Anstellungserfordernisse unter 
Bezugnahme auf die Anlage zum Ahschnitt I des 
Gehaltsüberleitungsgesetzes Vlor. niese Bezug
nahmen sind im Hinblick auf die Neuordnung des 
Dienstrechtes der B,undesbeamten durch das Be
amten~Dienstrechtsgesetz, BGEL 1977/329, das 
auch das GehaltsÜibedeitun,gsgesetz außer Kraft 
gesetzt hat, zweifdhaft geworden. Sie sollen durch 
Bezugnahmen ,auf die entsprechenden neuenBe
stimmungen ersetzt werden. Ungeachtet des Um
standes, daß danach die 'El'Ifordernisse im Gesetz 
seLbst nicht mehr im einzelnen festgelegt erschei
nen, kann es keinem Zweifell\lnter.liegen, daß als 
für die Tätigkei:t eines Bewährungshelfers "geeig
net" nur Personen in Betracht kommen, die die 
allgemeinen El1forderniSiSe ihrer Verwendungs
oder EntLohnungsgruppe in Ibestimmter Weise e,r
fÜ'llen. Dies wird etwa, soweit ein Hochschul
studium vor,ausgesetzt wir:d, hei Absolventen 
der Rechtswissenschaften, der .P,sychologie, Päd
ag,o,gik oder SozioLogie der Fall ,sein; ansonsten bei 
Albsolventen einer Akademie für Sozialarbeit oder 
eine,r früheren Lehranstalt für gehobene Sozial
berufe und bei Personen, die die Dienstprüfung 
für den sozialen Betreuungsdienst .abgelegt halben. 

An. Stelle der hisher im Gesetzestext aufschei~ 
nenden Wendung, wonach ,die als hauptamtlich 
tätige Bewährung,she1fer aufzunehmenden Perso
nen "tunlichst" das 24. Lebensjahr vollendet 
haben s,ollten, wird eine Wendung vorgeschlagen, 
die die hier maßgebenden V,orstellungen deut
licher 7Jum A'usdruck bringt. 

,Das geltende Gesetz sieht vor, daß als Be
währungsheLfer hauptamtlich neben ,Beamten der 
Verwendungsgruppen A und B bzw. Vertrags
bediensteten de,r entsprechenden Entlohnungs-
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gruppen ,auch Beamte der Verwendungsgruppe C 
bzw. entsprechende Velltragsbedienstete tätig sein 
können. Ein pn:ktisd1esBeclürfriis nach der Her
anziehung Vlon Bediensteten ,dieser Verwendungs
bzw. Entlohnun,gsgruppe hat sid1 jedoch nicht 
gezeigt. Es 'soll da'her ,auf die erwähnte Möglich
keit überhaupt verzichtet werden. 

Zu Z 2 (§ 4 Abs. 2 BewHG): 

Das geltende Gesetz schreibt vor, daß sOWlOhl 
der Leiter einer Dienststelle am Sitze des Landes
gerichtes in einem Bundesland, in dem mehr,ere 
Dienststellen für Bewährun~S1hilfe bestehen, sowie 
in Wien, als auch ~dessen ständiger Vertreter ein 
Beamter der Verwendungsgruppe A (o.der ein 
Vertragslbedien51teter der entsprechenden Ent
lohnun,gsgruppe) sein müssen. Jn Entsprechung 
praktischer Bedürfnisse soll dieses Erfordernis in 
bezu:g auf den ständigen Vertr.eter im Sinne einer 
bLoßen Soll-Vorschrift alb:geschwächt wer>den. 

In :übereinstimmng mit einem diesbezüglich 
vorgetragenen Wunsch des Vereins ,für Bewäh~ 
rungshilfe und soz~ale Arbeit sol1 für die Be
stellung zum Dien51tstellenleiter künftig grund
sätzlich eine mindestens fiinfjä.hrige Tät~gkeit 
alshaupt:amtlich tätiger Bewährungshelfer (his
her: eine mindestens dreijährige Tätigkeit in der 
Bewährungshilfe) erforderlich sein. Lediglich bei 
P,crsonen, dieatls besonderen Gründen sd10n 
vorher zur Ausübung der Tätigkeit eines Dienst
stellenleiters gee~gnet erscheinen, soll statt der 
fürufjähr.igcn weitcllhin einedreijährige Frist ,gel
ten. 

Zu Z 3 (§ 7 a BewHG): 

Ln der Diskussi,on iiiber die zweckmäßigste Ge
staltung von So~ialarlheit ist heute der Nutzen der 
sogenannten "Su,pervision" allgemein anerkannt. 
Man versteht darunter regelmäßige Einzelaus
sprachen, die der Ber,atung des Sozta:1arbeiters 
durch eine in dieser Arbeit erf.ahrenen Person 
dienen, wobei -zur Ermöglichun;g der für 
diese Art der Pr,axisanleitung unerläßliche Un
befangenheit - ·der Bera)ter nicht Vorgesetzter 
des Beratenen und auch im übrigen Zur V cr
schwiegenheit verpflichtet ist. Da zB im Ra'hmen 
des Wiener Vereins für Bewährungshilfe und 
soziale Arheitden Bewährungshelfern von Anfang 
an diese Art der Betreuung angeDQten worden ist, 
sind bereits im Zuge der Vorbereitrung der ur
sprünglichen f,a;ssung des Bewährungshilfegesetzes 
überlegungen hinsicht!lich einer ,allfälligen gesetz
lichen Ver'ankerung der Supervision angestellt 
worden. Man hat damals jedoch gemeint, auf 
eine solche Verankerung verzichten zu können, 
und sich damit begnügt, in den Erläuterungen 
zur Regierungsvorlage auf die Möglichkeit hin
zuweisen, daß hauptamtlich tätige Bewährungs
helfer mit der Aufgabe der Supervision betraut 
werden können (989 Blg. NR 11.GP, 14). Es 
erscheint jedoch 2JWeckmäßig, eine ausdrückliche 

gesetrzliche Rege;lung zu treffen, um klarzustellen, 
daß es sich um eine Ztlr Besol1gung der Bewäh
rungshilfe notiWendi;ge undda:her in die Personal
vorsorge eil1!zubeziehende Tätigkeit handelt. 

Bemerkt sei, daß nach übereinstimmeIllder Auf
hssung des BMJ und des Vere~ns'für Be,währungs
hitfe und soziale Arbeit eine derartige Ber.atung 
vor allem innerhaLb eines Zeitraums Vlon ein bis 
zwei J :l!hren alb Aufn3Jhme der Täügkeit erforder
lich ist, a!ber auch .längere Zeit hindurch oder nach 
einer Unterbrechung '\Tün neuem erfür>derlich slein 
kann, so zB in kleineren Geschäftsstellen oder im 
Zusammenhan;g mit einer Anderung de5 Tätig
keitsbereiches. 

Zu Z 4 (§ 12 Abs. 2 BewHG): 

:Das geltende Gesetz verlangt, daß ehrenamtlich 
tätige Bewährun~9heHer ua. das 24. Lebensjahr 
v,ollendet und die österreichische Staat!/bürger
schaft haben müssen. Bedürfnisse der Pr,axis 
La~sen in beiden Besümmun,~en eine Llockerung 
ida:hin,gehend wünschenswert erscheinen, daß dieSle . 
Voraussetztlngen zwar grundsätzlich, aJber nicht 
ausnahmsLos errf,ordedich sind. Ein Bedürfnis nach 
Heranziehun;g von Personen, die nicht die öster
reichische Staat~bürger.scha.ft haben, h:lit sich in 
Grenzgeibieten der westlichen Bundesländer, aJber 
auch bei der Betreuung von Gastai'beitern erge
ben. 

Zu Z 5 (§ 13 Abs. 3 Z 1 BewHG): 

§ 13 BewHG sieht vor, daß Personen, denen ein 
BewährungsheLfer bestellt wor,den ist, bei denen 
aber der Zweck der Bewährung5hiLfe wegen des 
Fehlens einer igeeigneten Unterkunft sonst voraIUS
sichtlich nicht erreicht wel'den könnte, in Heime 
aufgenommen werden können, die von privaten 
Vereinigungren geführt werden, und der Bund 
diesen· Vereinigungen den daraus erwachsenden 
Aufwand vergütet. 

Zu den einsdllägigen Bestimmungen sind an 
das BMJ zwei Wünsche herangetragen worden: 
Einmal sollte als Anstellungserfordernis für den 
Dienst eines He1mleiters außer den bisher im 
Gesetz allein genannten Anstel1ungserfürdernis~en 
für den Dienst als hauptamtlich tätig,er Bewäh
runglSJhelf,er auch die Anstellungserf.ordernisse für 
den Dienst als ErZieher der Verwendungsgruppe 
L 2 (im Sinne der Anlage 1 zum BDG) !genügen. 
Hiezli wird eine entsprechende Ergänzung des 
Aibs. 3 Z 1 v,orgeschlagen. Zum anderen wur,de 
dar3Juf hingewiesen, rdaß vieLfach mit gutem Erfolg 
Unterkunft9mögJ,ichkeiten in Anspruch genom
men werden, bei denen es in Anbetracht der 
geringen Z;;:hl der aufg,enommenen Personen 
zweifelhaft sein könnte, daß es sid1 um "Heime" 
im Sinne des Gesetzes handle, sodaß allenhlls eine 
Neufassung der ganzen Bestimmung erforderlich 
wäre. DillS BMJ vet1meint jedoch, daß in· den in 
Rede stehenden Fällen die vom Gesetz gef.or-
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derten Vonawssetzungen ,für eine Vergütung des 
Aufwandes durchwe@s gegeben sind und es daher 
iIl'~oweit einer Neufassung nicht bedarf. 

Zu Z 6 (§ 14 BewHG): 

In seiner hi~her gelnenden F<liSsung begnügt sich 
das Gesetz damit, das BMJ als "vorgesetz:te Be
hörde" zu bezeichnen, dem die Dienststellen ,für 
Bewährungshilfe "unterstehen". Damit erscheint 
nicht eindeutig klargestellt, daß das BMJ auch 
über Berufungen gegen Bescheide der DienSlt
stellen zu entscheiden hat. Wenngleich derartige 

-Bescheide nur ausnahmsweilse vorkommen, muß 
doch auch daJür V,orsürge getroffen werden. Dies 
so'!l durch eine enosprechende Ergänzung des § 14 
geschehen. 

Bemerkt ,sei, daß dem BMJ die in der vorlie
genden Bestimmung umschriebene Rechtssrellung 
auch für den Fall zukommt, daß die Führung 
der Bewährungshilfe im übrigen im Sinne der 
§§ 24 ff. pri'vQten Vereinigun:gen übertragen 
i:s.t, zumaldas BMJ selbst ungeachtet der Ein
ordnung des § 14 in den ersten AJbschnitt des 
Gesetzes nicht zu den in diesem Ab.schnitt (neu) 
"vorgesehenen" Einrichtu~gen zählt, die von der 
übertra,~ung mitwrnfaßt sind. 

Zu i 7 (§ 20 Abs. 4 BewHG):' 
Nach dem geltenden Gesetz hat der Bewä.h

rungshelfer die wesentlichen Vorkommnisse bei 
der Betreuung seines Schützling's in einem so
genannten Tagebuch festzuhalten. Aus dem Tage
buch müssen der Stand der Betreuung und die 
jeweils nächsten Zielsetzungen der Betreuungsar
beit jederzeit ersichtlich sein. Seitens der i'n der 
Bewährungshilfe tätigen Personen ist der Wunsch 
vorgebracht worden, diese Aufzeichnungen, die 
wegen der Farbe des dafür verwendeten Papiers 
auch als "gelbe Blätter" bezeichnet werden, dem 
unmittelbaren Einsichtsrecht der Aufsichtsbe
hörde zu entziehen. Als Begründung fUr die
sen Wunsch wird vorgebracht, daß Gegenstand 
der Aufzeichnungen die eigentliche Arbeit des 
Bewährungshelfers "am Fall" ist, die als solche 
ausschließlich der Aufsicht und Bewertung durch 
den in der Sozialarbeit erfahreneren Dienst
stellenleiter, nicht aber darüber hinaus auch 
noch der Aufsicht 'und Bewertung durch nicht 
unmittelbar mit der Wahrnehmung von Auf
gaben der Sozialarbeit betraute SteHen unter
liegen sollte. 

Eine Prüfung zeigt, daß diesem Wunsch ent
spl10chen werden kann, ohne daß dahei die 
notwendige Aufsicht an Intensität und Effektivi
tät verlieren müßte. Der entsprechende VOI1schlag 
geht da1hin, an die Stelle des ErJ.orderniSises, daß 
aus dem Ttagdbuch der Stand der Betreuung und 
die jewei'ls nächsten Zielsetzungen der Betreuun:gs
arheit jederzeit ersichtlich sein mÜ1ssen, das Er
fordernis zu setzen, daß aus dem Ta:gebuch ~ns
besondere die dem BewährungsheJfer bekann~ge
wordenen wesentlichen Knderungen in den Le-

bensverhältnissen des Schützlings sowie Art, Ort 
und Zeit der einzelnen dienstlichen Verrichtungen 
ersichtlich zu sein haben. Alls wesentliche Knde
rungen in den Lebensverhäiltnissen des Schützlings 
werden DB anzusehen sein: Wohn- oder Arbeits
platzwechsel, Verhaltung oder zWlangsweise An
hal-tung in einer psychiatrischen AnstaLt. 

Zu Z 8 bis 10 (§§ 24, 26 und 27 BewHG): 
1. Die Bewährun@~hilfe ist in österreich auf 

Grund privater Initiativen entstanden und im 
Ra.hmen privrater Einrichtun;gen betrieben w.or~ 
den, ,die fI1eilich von Anfang an auch von staat
licher Seite gefördert worden sind. Anläßlich der 
Verankerung dieser Einrichtung im Jugend,ge
richt~gesetz 1961 ist im § 19 Abs. 3 des Gesetzes 
festgerualten worden, daß bis zur Etlassung eines 
Bundesgesetzes über die Bewährun;gshi.lfe frei
willige, ehrena:mtIiche Helfer zur Bewäip.run;gs
hilfe heranzuziehen seien; nach § 51 Z 2 des 
Gesetzes konnte das Straf1gericht mit dieser Auf
~abe aber ,auch Organe der Jugendgerichtshilfe 
betrauen. In derRO'lge sind die Aufgahen der 
Bewäihrungshilfe in zunehmendem Maße von 
Bediensteten aus dem v.erwa1t:ung~bereich des 
BMJ besorrgt worden, die dieses Bundesministe
rium unter Aufrechterhaltung des Dienstverhält
nisses den auf dem Gelbiet der BewahrungshiMe 
tätigen privaten Vereinigungen zur Verfügung 
gestellt hat. Mit dem Bewährungshilfegesetz vom 
Jahr 1969 i.st sodann sowohl diese Vorgangs.weise 
als auch die Übernahme der gesamten aus der 
Führung der Bewährungshilfe den Vereinigungen 
erwachsenden ~osten zum G~genstand einer ge
setz'Echen Re;gelung gemacht w.oI1den. Im übrägen 
sind die Vorste'llungen des Gesetzgebers damals 
dahin geglangen, daß die Führung de.r Bewä!h
rungshilfe durCh private Verein~gun;g,en zwar we'i
teI1hin be~behaken weIiden sollte, aber nur a'ls 
Übengangtslösung bis zu einem zunächst nicht 
näher bestimmten Zeitpunkt, in dem di,egesamten 
Einrichwn,gen in die unmittelbare Bundesve.rwal
tung zu übernehmen wären. Das Bundesgesetz 
BGBl. 1974/426, m1t dem das Bewährungshilfe
gesetz an das Stnfgesetzbuch angepaßt wor,den 
ist, hat sodlann den Zeitpunkt dieser Übernahme 
mit dem 1. Jänner 1979 festgesetzt. 

2. DaJs BMJ hat im Sinn des zuletzt bewgenen 
Ge.setzesbefelhls bereits sert längere.r Zeit im Zu
sammenwirken mit den auf dem Gebiet der 
Bewährungshilfe tätigen privaten Vereinigungen 
Überlegungen hinsichtlich einer üherna.hme der 
derzeit von diesen Vereinigungen betreuten Ein
richtungen durch den Bund angestellt. Diese 
überlegungen haben ergeben, daß eine über
nahme zwar grundsätzlich möglich, aber aus sach
lichen Gründcn nicht wünschenswert ist. 

Wie bereits hervorgehoben, werden die mit der 
Führung der BewährungshiIfe verbundencn Ko
sten schon derzeit zur GänZie vom Bund getragen, 
wdbei der Bund den Personalaufw.and zum Teil 
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in der Weise trä.gt, daß !.Beamte des Planstellen- Das BMJ hat im Sinne dieser überlegungen 
bereiches Bewäh1'\ungshilfe aus dem Justizressort bereits 1978 vürgeschlagen, die Befristung für 
den Verein~gu~gen zur VeI1fügun,g gesteHt wer- die Zulässigkeit einer Führung der Bewährungs
den. Die Umstellung auf eine unmittelbare Füh- hilfe durch private Vereinigungen aufzuheben. 
rung durch den Bund würde insoweit keine zu- Die Bundesregierung ist diesem Vürschlag mit 
sänzlichen Budgetmitltd erfürdern. Es sind jedoch der Regierungsvürlage 1031 Blg. NR XIV. GP 
derzeit zur Führung der BewäihrungshiJfe außer gefülgt. Der Natiünalrat hat jedüch auf Emp
den erwähnten Beamten aus dem Justizressort fehlung des Justizausschusses (1071 Blg. NR 
rund 60 weitere Persünen, inlSbesondere Karrzle~- XIV. GP) eine Entscheidung über diese Vor
persünal, als Vereins.an,gestellte tätig, für die jm schläge zuruckgestellt UIl!d lediglich den Zeit
Fall einer übernahme ,durch den Bund eine ent- punkt, bis z.u dem eine Führung durch privu!te 
sprechende Zahl neuer Planstellen im Stellen pIan Ver,eini;guIligen mö.glich sein sO'll, bils zum 31. De
bereitgestellt werden müßte. Eine sülche Plan- zemJber 1980 hinausgeschoben (BG BGBL Nr. 625/ 
stClllenvermehrun:g stlünde im Widerspruch zu 1978). 
grundsätlZEchen IBeschlüssen der BUllldesreg,ierung. Nach Ansicht des BMJ haben sich in der 

Auf der anderen Seite bietet die F,ührung ,der Zwischenzeit keine Umstände ergeben, die eine 
Bewä'hrung,shilfedurch private Vereinigungen Anderung des in den 1978 erstatteten Vür
mehrere V.orteile. Erstens hat sich diese Art der schlägen zum Ausdruck gebrachten Standpunktes 
Führung bereits seit mehr als eineinhalb }a,hr- nahelegen würden. Wie bereits im Allgemeinen 
zehnten eingelebt, es hat sich ,dieses Modell als Teil der Erläuterungen erwähnt, ist dieser Stand
funktronstau,gliich ellWiesen, staatliche und private punkt vielmehr durch die mit der Suchtgift
Stellen halben sich dia.rauf eingestellt. Zweitens er- gesetznovelle 1980 in bezug auf die Erweite
mö~licht die private Führun,g eine unmittelhare rung des Aufgabenbereiches der Bewährungs
Umsetzung von El'fahI1u~gen und neuen Erkennt- hilfe getrüffene Regelung bestätigt worden. Es 
nissen auf den Gebieten der Psychologie und der werden daher diese Vürschläge hiemit neuer
Kriminalsoziü'logie ~m al1gemeinen und der Sü- lich untenbreitet. 
zialarbeit im besonderen in die tägliche Praxis und 3. Wiird eine Üiberna!hme der BewährungshiIfe 
erleichtlert Z'u;gleich die Ennwickilung zeitgemäßer durch den BUnld, bis auf weineres n'icht in Aus
Formen der Mitlbesti.mmung. Drittens widmen sicht genommen, SO' kann dies ~m Gesetz entweder , 
sich die auf dem Gelbiet der BewähI1un,gshilfe täti- dadurch zum Ausdruck geibracht werden, daß 
gen priv.aten Verein~gungen auch einer Reiiheder gesamte Text auf diejeIi:ig.en Vet1häLtnisse um
mderer Aufga;ben, die wohl mit der Bewährungs- gestellt wit1d, wie sie bei einer Führung durch 
hilfe zusammenhängen, gleichwohl aber bisher private Velle:ni:guri,gen zugrunlde gelegt werden 
nicht als Aufgahen des Bundes anerkannt sind. müssen, o.der dadurch, daß die bisher nur als 
Es han!delt sich dabei einmal} um die Betreuung übergang,slösung vOl1gese'hene Führung durch 
v.on Verur:teilten, ,die zu einer unhedingten Svraf,e private Ver,ein~gungen als Alternativ·e zur un
verurteilt oder aus einer ErerheitsstIlafe un:be- mitte.1baren Führung durch den Bund - dhne 
dingt entlassen worden sind üder bei' denen die im Befristung _ gestahet wird. Der vorlilegende 
ZUiSamiffienhan,g mit einer bedingten Veru,rneiJung, Entwurf 'entschei,det sich für die hiler ,a.n zweiter 
Stl'a.f,nachsicht üder Enda'ssung gesetz.te Probezeit Stelle gen,annte Lösung, ,der schon deshalb der 
aJhgelaufen ist, und zum anderen ,darum, daß die Vürzug zu geben ist, weil sie den Stellen, die mit 
Verein~gulligen an die vün ihnen bett'euten Perso- der Anwendung des Gesetzes zu tun haben, vü'n 
nen auch finanzi.elle Unter8tützUrligen Ieisten. Die der Sache her nich,t gebütene Umstdlung;sschwie
Küsten hiefü.r werden durch Spenden und Subven- rigkeiten er~part. 
trünen au~gelbracht. Die BesorguI1ig der eben er- Es süllen daher im Gesetzestext alle Bestim
wäihntJen AufgaJben sowie der Aufgaben der Be- mungen entfallen, in denen die Führung der Be
währungshilfe durch dieselben Stellen, nämlich währungshilfe durch private Vereinigungen als 
eben ,di,e hi,er täügen !privaten Vereinig,ungen, ist eine bloß "vorläufige" bezeichnet oder für die 
einer getrennten Führung Z'weifeHüs Vlo,rzuziehen. Zulässigkeitdieser Führung ein Endzeitpunkt 
Viiertens hängt die Effizienz der B,ewäihrullJgs'hilfe genannt wird (so bisher in der überschrift zu 
nich,t zuletzt davon ab, daß der Rechtsibrecher § 24, im § 24 Abs. 1 und im § 27). 
im Bew~hrungshelfer nicht ein verkapptes Organ 
der mit der AUlfklämng und Verfolgung straf- 4. Wird die Bewährungshilfe durch private 
barer Handlungen betrauten staatlichen SteHen Vereinigungen, aber auf Rechnung des Bundes 
sveht. Dieser Position trägt eine R~gelung,' bei und unter Heranziehung vün Bundesbedienste
der die B'ewährungsh~1fe i!n den Staatsappar,at ten geführt, sO' kann es zweifelhaft sein, wie die 
nicht völlig integriert ist, eher Rechnung als eine vereinsintern geregelten Aufsichts- und Anürd
Besor:gung dieser Auf,gahendurch eigene Bundes-' nungsbefugnisse einerseits und die Gebarungs
or,gane, die das für die Arbeit wichtilge Ver- küntrolle durch das BMJ sowie hinsichtlich der 
trauensverhältni's vielmehr fühlbar erschweren zur Verfügung gestellten Bundesbediensteten die 
könnte. Dienstaufsicht und das Weisungsrecht dieses Bun-
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desministeriums ineinandergreifen. Das Bewäh- 6. § 24 Abs. 2 Z 3 bestimmt derzeit, daß zwei 
rungshilfegesetz hat dazu bisher nichts näheres Bestimmungen des zweiten Absdmittes, in denen 
ausgesagt. Der vorliegende Entwurf schlägt dem- von hauptamtlich tätigen Bewährungshelfern die 
gegenüber einige Klarstellungen vor, die im we- Rede ist, auf diejenigen ehrenamtlich tätigen. Be
sentlidlen folgende Punkte umfassen: währungshelfer anzuwenden sind, die im Rah-

men einer mit der Führung der Bewährungs-
a) Die Vereinigungen sollen verpflichtet sein, hilfe betrauten privaten Vereinigungen gleich 

unbesmadet der dem BMJ vorbehaltenen Auf- einem hauptamtlim tätigen Bewährungshelfer 
simts- und Weisungsremte dafür Sorge zu tra- besdläftigt werden. Diese Bestimmung hat sich 
gen, daß innerhalb des durm die gesetzlimen als überflüssig erwiesen; weil nam übereinstim
Bestimmungen und die für die Erfüllung zur mender Auffassung aller beteiligten Stellen und 
Verfü<7ung stehenden Personen und Mittel ge- Personen die in Betramt kommenden Bewäh
zogen~n Rahmens die BewährunJgshiIfe nam ein- rungshelfer ohnehin hauptamtlim tätige .Be
heitlimen Gesichtspunkten und nach den Er- währungshelfer im Sinne des Gesetzes sind. 
kenntnissen über ihre zweckmäßige Gestaltung 
durmgeführt wird (§ 24 Abs. 3). 7. § 26 bestimmt derzeit, daß das Bundes-

ministerium für Justiz geeignete Beamte und 
b) Die Dienstaufsimt des BMJ über die einer Vertragsbedienstete seines Verwaltungsbereiches 

Vereinigung zur Verfügung gestellten Beamten den von den privaten Vereinigungen betriebenen 
und Vertragsbediensteten erstreckt sich aum auf Gesmäftsstellen "zur Erfüllung von Aufgaben 
ihre dort ausgeübte Tätigkeit. Im übrigen habender BewährungshiIfe" zur Verfügung zu stellen 
diese Bediensteten den Anordnungen Folge zu hat. Zur zweifelsfreien übereinstimmung der 
leisten, die die von der Vereinigung hiezu be- damit intendierten Remts- und Samlage mit dem 
stellten Organe zur Erfüllung der der Vereini- Gesezteswortlaut empfiehlt sim die KlarsteIlung, 
gung nach Bumstabe a obliegenden Verpflimtun- daß unter den in Rede stehenden Aufgaben 
gen treffen (§ 26 Abs. 1 Z 4). nidlt etwa aussmließlich die unmittelbare B"e, 

d treuun,gstätigkeit zu verstehen ist, sondern eben-e) Sowel't dies zur Beurteilung er Voraus- f 
so die Verwaltung einschließlim der Sorge ür setzungen für die übertragung der Führung der 

Bewährungshilfe an eine private Vereinigung, Koordinierung (vgI. oben 4a) und Fortbildung. 

für den Ersatz des Aufwandes sowie zur Aus~ 8. (Freiwillige Betreuung) 
übung der Aufsimt nach Bumstabe b erforder- Der Verein für Bewährungshilfe und soziale 
lim ist, hat das BMJ die Besorgung der Auf- Arbeit, dem für einen Großteil des Bundes
gaben der Bewährungshilfe durm die Gesmäfts- gebietes die Führung der Bewährungshilfe über
stellen und die ihnen zugeteilten Personen aum tragen ist, beti'cut schon derzeit neben Perso
sQnst zu pr,wfen. Die Worte ",auch sonst" soilIen nen, denen vom Gericht ein Bewährungshelfer 
in diesem Zusammenhang dem Umstand Rem- bestellt worden ist, ua. auch Personen, die nam 
nung tragen, daß das Prüfungsremt über die in einer unbedingten Entlassung oder nach Ablauf 
Abs. 1 Z 4 umsmriebene Dienstaufsimt hinaus- der im Fall einer bedingten Entlassung bestimm
geht und sim - insbesondere im Rahmen der ten Probezeit um eine Betreuung oder weitere Be
Prüfung der Wirtsmaftlichkeit und Zweek- treuung ersumen oder ihr ausdrücklim zustim
mäßigkeit der Gebarung - auch auf die Tätig- men, soweit dies der Wiedereingliederung dieser 
keit derjenigen in den Geschäftsstellen tätigen Personen in da5 Leben in Freiheit förderlim er
Personen erstreckt, die ni mt Bundesbedienstete smeint. Die vorliegende Novelle soll zum Anlaß 
sind. genommen werden, auch die übernahme der 

Kosten dieser Tätigkeit durm den Bund von 
cl) Die Bestellung zum Geschäftsstellenleiter Gesetzes wegen zu decken (§ 27). 

erfolgt vom BMJ nam Anhörung der betref-
fenden Vereinigung. Der zum Gesmäftsstellen
leiter bestellte Beamte oder Vertragsbedienstete 
ist vorgesetztes Organ der übrigen der Gesmäfts
stelle zugeteilten Beamten und Vertragsbedien
steten (§ 26 Abs. 1 Z 3). 

Zu Artikel II: 

Bei den Bemühungen um eine Wiedereinglie
derung von Personen, die aus einer Haft ent
lassen werden, in das Leben in Freiheit kommt 
der Einrimtung von Stellen, in denen solme Per-

S. Die bisher in § 24 Abs. 2 Z 2 enthaltene sonen eine erste ,;Hilfe zur Selbsthilfe" gewährt 
Bestimmung betreffend bestimmte Ausnahmen wird, besondere Bedeutung zu. Aufgabe derarti
von dem im § 12 Abs. 2 zweiter Satz aufgestell- ger Stellen ist es insbesondere, Entlassene, denen 
ten Verbot der Aufnahme von Personen, die zu kein Bewährungshelfer bestellt werden kann, bei 
Aufgaben der Sicherheits- oder Kriminalpolizei ihren Bemühungen um die Erlangung weiterer 
verwendet werden, als ehrenamtlim tätige Be- 'Hilfen zur Vermittlung von Unterkunft und 
währungshelfer, soll durch die in Art. III Abs. 2 Arbeit mit Rat und Tat zu unterstützen. Zum 
der Novelle aufgenommene Ubergangsbestim- Teil in Anlehnung an ausländisme Vorbilder ist 
mung ersetzt werden. kürzIim im Zusammenwirken mehrerer privater 
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Vereinigungen in Wien eme erste Zentralstelle Zu den finanziellen Auswirkungen: 
für Haftentlassenenhilfe eingerichtet worden. Es Soweit im Zusammenhang mit einzelnen Be
erscheint wünschenswert, die von der Sache her stimmungen der Novelle von unmittelbaren 
gebotene Förderung derartiger Einrichtungen finanziellen Auswirkungen überhaupt die Rede 
durch den Bund auch gesetzlich abzusichern. Da sein kann, handelt es sich durchwegs darum, daß 
die Tätigkeit dieser Einrichtungen auch Bezie- für. Ausgaben, die bereits. derzeit erfolgen, eine 
hungen zur Sozialhilfe aufweist, die in .den Auf- (nähere) gesetzliche Fundierurug vorgeschlagen 
gabenbereich der Länder fällt, soll auch eine ent- wird. . 
sprechende Förderung durch die Länder ange
strebt werden. Diesem Auftrag wird auch durch 
Verhandlungen in Richtung einer Vereinbarung 
nach Art. 15 a B-VG Rechnung zu tragen sein. 
Soweit die Einrichtungen eine .Tätigkeit auf dem 
Gebiet der Arbeitsvermittlung entfalten, wird 
dies im Sinne des Gebotes eines zweckmäßigen 
und wirtschaftlichen Vorgehens in Zusammen
arbeit mit den Dienststellen der Al1beitsmarkt
verwaltung zu geschehen h;ben. 

Zu Art. III: 

Nach § 12 Abs. 2 zweiter Satz dürfen Per
sonen, die zu Aufgaben der Sicherheits- oder 
Kriminalpolizei verwendet werden, nicht als 
ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer aufgenom
men werden. Auf Antrag des ]ustizausschusses 
ist jedoch zur Vermeidung von Härten beschlos
sen worden, von dieser Regelung diejenigen Per
sonen auszunehmen, die im Zeitpunkt des In
krafttretens des Bewährungshilfegesetzes, das ist 
mit 1. Juli 1969, bereits als Bewährungshelfer 
tätig waren. Die entsprechende Ausnahmebestim
mung ist in den § 24 Abs. 2 als Z 2 eingestellt 
worden. Sie war der Sache nach von vorn
herein nur als Übergarigsbestimmung gedacht. 
Im Hinblick darauf, daß seither bereits nahezu 
ein ] ahrzehnt verstrichen ist und die grundsätz
lichen Überlegungen, die zu der eingangs bezo
genen Ausschlußbestimmung geführt haberi und 
als solche seinerzeit auch vom ]ustizausschuß 
gebilligt worden sind (1195 Blg. NR 11. GP, 3) 
nach wie vor Geltung haben, erscheint es. ange
bracht, die Bestimmung· auch äußerlich in eine 
Übergangsbestimmung umzuwandeln. Eine Be
sorgung von Aufgaben der Bewährungshilfe durch 
Personen, die zugleich zu Aufgaben der Sicher
heits- oder Kriminalpolizei verwendet werden, 
soll danach nur noch insoweit zulässig sein, als 
nicht bloß die Aufnahme ,der betreffenden Per
sonen in das Verzeichnis nach § 12, sondern auch 
die Bestellung zum Bewährungshelfer im Einzel~ 
fall längstens bis zum 31. Dezember 1980 er
folgt ist. 

Dies trifft etwa auch auf die Bestimmung be
treffend Beratung von Bewährungshelfern 
(Art. I Z 3, § 7 a BewHG) zu. Die dort bezo
genen Aussprachen sind, wie in den Erläute
rungen ausgeführt, zB im Rahmen des Wiener 
Vereins für Bewährungshilfe und sozial~ Arbeit, 
den Bewährungshelfern von Anfang an angebo
ten worden und der Aufwand dafür wird nach 
Maßgabe des § 25 BewHG ·vom Bund getra-
gen. 

Was die "freiwillige Nachbetreuung" (Art. I 
Z 10, § 27 BewHG) betrifft, so hai: das BM] 
dem vorgenannten Verein für das ] ahr 1979 
insgesamt 300 000 Schilling an Subventionen 
überwiesen, die großteils für die freiwillige Nach
betreuung verwendet werden; das Entsprechende 
gilt für den an den Landesverband Steiermark 
der Gesellschaft "Rettet das Kind" überwiesenen 
Subventions betrag von 30 000 Schilling. Hiezu 
kommt, daß die Nachbetreuung von denselben 
Bewährungshelfern durchgeführt wird, die den 
auf diesem Gebiet tätigen privaten Vereinigun
gen ·(zunächst) zur Erfüllung von Aufgaben der 
Bewährungshilfe im Sinne des BewHG nach§ 26 
BewHG durch das BM] zur Dienstleistung zuge
teilt worden sind. Die Zahl der anhängigen Fälle 
freiwilliger Nachbetreuungen hat zum Stichtag 
31. Dezeinber 1979 408 betragen; sie ist in Re
lation zur Bestimmung des § 17 Abs. 3 BewHG 
zu sehen, derzufolge ein hauptamtlich tätiger 
Bewährungshelfer zur selben Zeit nicht mehr als 
30 Schützlinge betreuen darf. 

Der Subventionsaufwand für die Wiener Zen
tralstelle für Entlassenenhilfe (Art. 11) hat für 
das ] ahr 1979 1,5 Millionen Schilling betragen; 
für das ] ahr 1980 sind dafür 1,7 Millionen 
Schilling vorgesehen worden. 

In personeller Hinsicht kann grundsätzlich da
von ausgegangen werden, daß mit den durch die 
vorliegende Novelle vorgeschlagenen Änderun
gen und ergänzenden Bestimmungen an sich .ein 
Mehraufwand an Personal nicht verbunden ist. 

440 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 15

www.parlament.gv.at



10 440 der Bieilagen 

Gegenüberstellung 

Bis her gelt end e Fa s s u n g: 

Hauptamtlich tätige Bewährungshelfer 

§ 2. (1) Für jede Dienststelle für Bewährungs
hilfe (§ 3) sind als hauptamtlich tätige Bewäh
rungshelfer Beamte oder Vertragsbedienstete des 
Bundes, die tunlichst das 24. Lebensjahr vollendet 
haben, aus folgenden Dienstzweigen zu bestel-
len: . 

1. "Höherer Dienst in Justizanstalten und in 
der Bewährungshilfe" (Teil A, Dienst
zweig 17 der Anlage zu Abschnitt I des 
Gehaltsüberleitungsgesetzes, BGBL Nr. 22/ 
1947, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGB:l. Nr. 243/1970 'und Nr. 317/1973); 
oder 

2. "Gehobener sozialer Betreuungsdienst" 
(Teil B, Dienstzweig 66 der Anl3ige zu Ab
schnitt I des Gehaltsüberleitungsgesetzes, 
BGBL Nr. 22/1947, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL Nr. 243/1970); oder 

3. ;,Fachdienst der Bewährun:gshilfe und Für
sorgefachdienst" '(Teil C, Dienstzweig 76 
der Anlage zu Abschnitt I des Gehaltsüber
leitungsgesetzes, BGBL Nr. 22/1947, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 22/ 
1947, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl.Nr. 243/1970). 

Dienststellenleiter 

§ 4. (2) Als Dienststellenleiter darf nur bestellt 
werden, wer seit mindestens drei Jahren in der 
Bewährungshilfe tätig ist und das im § 2 Abs. 1 
Z 1 oder das im § 2 Abs. 1 Z 2· bezeichnete An
stellungserfordernis, als Leiter einer Dienststelle 
am Sitze des Landesgerichtes (§ 5 Abs. 2) oder 
dessen ständiger Vertreter jedoch nur, wer das 
im § 2 Abs. 1 Z 1 bezeichnete Anstellungserfor
dernis erfüllt. 

Fassung der Bewährungshilfe-
ge set z - No v e 11 e 1980: 

Hauptamtlich tätige Bewährungshelfer 

§ 2. (1) Für jede Dienststelle für BewähruID6s
hilfe ('§ 3) sind als hauptamtlich tätige Bewäh
rungshelfer geeignete Beamte der Verwendungs- ' 
gruppen A und B oder Vertragsbedienst,ete des 
Bundes der Entlohnungsgruppen a und b zu be
stellen, die das 24. Lebensjahr, wenn sie aber aus 
besonderen Gründen schon vorher zur Ausübung 
der Tätigkeit eines Bewährungshelfers geeignet 
erscheinen, doch mindestens das 21. Lebensjahr 
vollendet haben. 

Dienststellenleiter 

§ 4. (2) Als Dienststellenleiter darf nur bestellt 
werden, wer seit fünf Jallren, wenn er aber aus 
bes~nderen Gründen schon vorher zur Ausübung 
der Tätigkeit eines' Dienststellenleiters .geeignet 
erscheint, doch mindestens seit drei Jahren als 
Bewährungshelfer hauptamtlich tätig ist und das 
im § 2 Abs. 1 bezeichnete Erfordernis erfüllt. Der 
Leiter einer Dienststelle am Sitz des Landes
gerichtes (§ 5 Abs. 2) und der ständige Vertreter 
diese~ Leiters müssen Beamte der Verwendungs- ' 
gruppe A oder Vertragsbedienstete des Bundes 
'der Entlohnungsgruppe a sein. Beim ständigen 
Vertreter des Dienststellenleiters kann von die
sem Erfordernis abgesehen werden, wenn ein ge
eigneter Beamter oder Vertragsbediensteter die
ser Verwendungs- öder Entlohnungsgruppe nicht 
zur Verfügung steht. 

Beratung der Bewährungshelfer 

§ 7 a. Den hauptamtlich tätigen Bewährungs
helfern ist Gelegenheit zu' Aussprachen über ihre 
Tätigkeit mit einer Person zu geben, die weder 
Dienststellenleiter noch in dessen Vertretung 
Leiter der Besprechungen (§ 7), an denen die be
treffenden Bewährungshelfer teilnehmen,oder 
sonst Vorgesetzter dieser Bewährungshelfer ist. 
Hiezu sind in der Sozialarbeit erfahrene Per-
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440 de.r Beilagen 11 

Bis her gel te n d e Fa s s u n g: 

Ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer 

§ 12. (2) Als ehrenamtlich tätiger Bewährungs
helfer darf nur aufgenommen werden, wer das 
24. Lebensjahr vollendet hat und im übrigen 
fähig ist, das Amt eine Geschwornen oder Schöf
fen auszuüben .... 

Heime für Bewährungshilfe 

§ 13. (3) Ein Heim ist geeignet, wenn 
1. das Heim von einer Person geleitet wird, 

die die Anstellungserfordernisse für den 
Dienst eines hauptamtlich tätigen Bewäh
rungshelfers erfüllt, ... 

Vorgesetzte Behörde 

§ 14. Die· Dienststellen für Bewährungshilfe 
unterstehen dem Bundesministerium für Justiz. 

Fassung der Bewährungshilfe-
ge set z - N 0 v eil e 1980: 

sonen zu bestellen, die für diese Art der Beratung 
geschult sind und befähigt erscheinen; sie sind 
über den Gegenstand der Aussprache jedermann 
gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer 

§ 12. (2) Als ehrenamtlich tätiger Bewährungs
helfer darf nur aufgenommen werden, wer das 
24. Lebensjahr, wenn er. aber aus besonderen 
Gründen schön vorher zur Ausübung der Tätig
keit eines Bewährungshelfers geeignet erscheint, 
doch mindestens das 2 L Lebensjahr vollendet 
hat; im übrige~ muß er fähig sein, das Amt 
eines Geschwornen oder Schöffen auszuüben, 
wobei jedoch vom Erfordernis der österreich i
schen Staatsbürgerschaft abgesehen werden kann, 
wenn dies aus besonderen Gründen geboten er
scheint, um anfallende Betreuungsaufgaben er~ 
füllen zu können .... 

Heime für Bewährungshilfe 

§ 13. (3) Ein Heim ist geeignet, wenn 
1. das Heim von einer Person geleitet wird, 

die die Anstellungserfordernisse für den 
Dienst eines hauptamtlich tätigen Bewäh
rungshelfers oder eines Erziehers der Ver
wendungsgruppe L 2 erfüllt, ... 

Vorgesetzte Behörde 

§ 14. Die Dienststellen für Bewährungshilfe 
unterstehen dem Bundesmihisterium für Justiz, 
das auch über Berufungen gegen Bescheide der 
Dienststellen zu entscheiden hat. 

PflidIten des Bewährungshelfers in Ausübung Pflichten des Bewährungshelfers in Ausübung 
seines Amtes seines Amtes 

§ 2.0. (4) Der Bewährungshelfer hat die we
sentlichen Vorkommnisse bei der Betreuung sei
nes Schützlings in einem Tagebuch festzuhalten. 
Aus dem Tagebuch müssen der Stand der Be
treuung und die jeweiligen nächsten Zielsetzun
gen der Betreuungsarbeit jederzeit ersichtlich 
sem. 

§ 20. (4) Der Bewährungshelfer hat für jeden 
Schützling gesondert ein Tagebuch zu fuhr~n, 
aus dem insbesondere die dem Bewährungshel
fer bekannt gewordenen wesentlichen Anderun
gen in den Lebensverhältnissen des Schützlings 
sowie Art, Ort und Zeit der ihn betreffenden 
dienstlichen Verrichtungen ersichtlich sein müs
sen. 

Vorläufige Führung der Bewährungshilfe durch Führung der Bewährungshilfe durdI private Ver
private Vereinigungen 

§ 24. (1) Das Bundesministerium für Justiz 
kann bis zu dem im § 27 bestimmten Tag die 
Besorgung der Aufgaben der im ersten Abschnitt 
dieses Bundesgesetzes vorgesehenen Einrichtungen 
für den Bereich einer oder mehrerer Dienst
stellen einer privaten Vereinigung übertragen, 
die in der Bewährungshilfe . tätig ist, über ähn
liche Einrichtungen verfügt und zur Mitarbeit 
bei der Führung und beim Aufbau der Bewäh
rungshilfe bereit ist. 

einigungen 

§ 24. (1) Der Bundesminister für Justiz kann 
die Besorgung der Aufgaben der .im ersten Ab
schnitt dieses Bundesgesetzes vongesehenen Ein
richtungen für den Bereich einer oder mehrerer 
Dienststellen einer privaten Vereinigung über
tragen, die in der Bewährungshilfe tätig ist, über 
ähnliche Einrichtungen verfügt und zur Mit
arbeit bereit ist. 
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12 44e der Beilagen 

Bis her gel t end e Fa s s u n g: 

(2) Solange in einem Bundesland die vorläu
fige Führung der Bewährungshilfe privaten Ver
einigungen übertragen ist, sind in diesem Bun
desland die Vorschriften des zweiten Abschnittes 
dieses Bundesgesetzes mit folgender Maßgabe an
zuwenden: 

1. An die Stelle des Leiters der Dienststelle 
für Bewährungshilfe tritt der Leiter der Ge
schäftsstelle der Vereinigung, der die Füh
rung der Bewährungshilfe im Sprengel der 
Dienststelle übertragen ist. 

3. § 17 Abs. 3 und § 21 sind dem Sinne nach 
auf die ehrenamtlich tätigen Bewährungs
helfer anzuwenden, die im Rahmen einer pri
vaten Vereinigung .gleich einem hauptamt
lich tätigen Bewährungshelfer beschäftigt 
werden. 

F ass u n .g der B e w ä h run g s h i I f e-
ge set z - N 0 v e 11 e 1980: 

(2) Solange die Führung der Bewährungshilfe 
privaten Vereinigungen übertragen ist, sind die 
Vorschriften des zweiten Abschnittes dieses Bun
desgesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
an die Stelle des Leiters der Dienststelle für Be
währungshilfe der Leiter der Geschäftsstelle der 
Vereinigung tritt, der die Führung der Bewäh
rungshilfe im Sprengel der Dienststelle übertra
gen ist. 

(3) Soweit die Führung der Bewährungshilfe 
einer privaten Vereinigung übertragen ist, hat 
sie unbeschadet der dem Bundesministerium für 
Justiz nach den §§ 25 und 26 vorbeha-ltenen Auf
sichts- und Weisungsrechte dafür Sorge zu tra
gen, daß innerhalb des durCh die gesetzlichen Be
stimmungen und die für die Erfüllung zur Ver
fügung stehenden Personen und Mittel gezoge
nen Rahmens die Bewährurugshilfe nach einheit
lichen Gesichtspunkten und nach den Erkennt
nissen über ihre zweckmäßigste Gestaltung durch
geführt wird. 

Zuteilung von Beamten und Vertragsbediensteten Zuteilung von Beamten und Vertragsbediensteten 
für die Bewährungshilfe für die Bewährungshilfe 

§ 26. Das Bundesministerium für Justiz hat 
geeignete Beamte und Vertragsbedienstete seines 
Verwaltungsbereiches zur Erfüllung von Aufga
ben der Bewährungshilfe einer von einer pri
vaten Vereinigung eingerichteten Geschäftsstelle 
für Bewährungshilfe zur Dienstleistung zuzutei
len, wenn 

1. der Vereinigung die vorläufige Führung der 
. Bewährungshilfe überlassen ist, 

2. die Vereinigung eine gutächtliche Außerung 
erstattet, wonach der in Betracht kommende 
Bedienstete zur Erfüllung von Aufgaben 
der Bewährungshilfe voraussichtlich geeignet 
1st; 

3. eine solche ZuteilUng im dienstlichen Inter
esse liegt, 

4. der Beamte oder Vertragsbedienstete mit 
der Zuteilung einverstanden ist und 

5. die Beschäftigung des Bediensteten in je
nem Umfang gesichert ist, wie sie für den 
hauptamtlich tätigen Bewährungshelfer vor
gesehen ist (§ 21 Abs. 1). 

§ 26. (1) Soweit die Führung der Bewährungs
hilfe einer privaten Vereinigung übertragen ist, 
hat das Bundesministerium für Justiz nach Maß
gabe der folgenden Bestimmungen die Planstel
len des Planstellenbereiches Bewährungshilfe mit 
Beamten und Vertragsbediensteten zu besetzen 
und diese Beamten und Vertragsbediensteten der 
Vereinigung zur Besorgung von Aufgaben der 
Bewährungshilfe einschließlich der damit verbun
denen Verwaltungsaufgaben zur Verfügung zu 
stellen: 

1. Die Vereini~ung muß eine gu tächtli ehe 
Außerung erstattet haben, wonach der in Be
tracht kommende Bewerber zur Erfüllung 
von Aufgaben der Bewährungshilfe voraus
sichtlich geeignet ist. 

2. Die Beschäftigung des Bediensteten bei der 
Geschäftsstelle, an der er Aufgaben der Be
währul1gshilfe besorgen soll, muß nach 
übereinstimmender Auffassung des Bundes-
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Bis 11 erg e 1 te n d e Fa s s un g: 

übergangsbestimmung 

§ 27 •. Die vorläufige Führu11!g der Bewährungs
hilfe durch private Vereinigungen (§ 24) ist mir 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 1980 z·ulässig. 

F ass u n g der B e w ä h run g s h i 1 f e-
ge set z - No v e 11 e 1980: 

ministeriums für Justiz und der Vereini
gung in jenem Umfang gesichert sein, wie sie 
für hauptamtlich tätige Bewährungshelfer 
vorgesehen ist (§ 21 Abs. 1). 

3. Die Bestellung zum Geschäftsstellenleiter er
folgt durch das Bundesministeriuin für Ju
stiz nach Anhörung der betreffenden Ver
einigung. Der zum Geschäftsstellenleiter be
stellte Beamte oder Vertragsbedienstete ist 
vorgesetztes Organ der übrigen der Geschäfts
stelle zugeteilten Beamten und Vertragsbe
diensteten. 

4. Die Dienstaufsicht des Bundesministeriums 
für Justiz über· die einer Vereinigung zur 
Verfügung gestellten Beamten und Ver
tragsbediensteten erstreckt sich auch auf ihre 
dort ausgeübte Tätigkeit. Im übrigen haben 
die Bediensteten den Anordnungen Folge 
zu leisten, die die von der Vereinigung hiezu 
bestellten Organe zur Erfüllung der nach 
§ 24 Abs. 3 der VereiniguI1ig obliegenden 
Verpflichtungen treffen. 

(2) Soweit dies zur Beurteilung der Voraus
setzungen nach den §,§ 24 Abs. 1 und 25 sowie 
zur Ausübung der Aufsicht nach Abs. 1 Z 4 
erforderlich ist, hat das Bundesministerium für 
Justiz die Besorgung der Aufgaben der Bewäh
rungshilfe durch die Geschäftsstellen und die 
ihnen zugeteilten Personen auch sonst zu prü
fen. 

VIERTER ABSCHNITT 

Freiwillige Betreuung 

§ 27. (1) Soweit eine Betreuung oder weitere 
Betreuung von Personen notwendig oder zweck
mäßig erscheint, um sie von der Begehung straf
barer Handlungen abzuhalten, und die über
nahme der Betreuung ohne Beeinträchtilgung der 
Besorgung der Aufgaben der Bewährungshilfe 
notwendig ist, können die Leiter der Geschäfts
stellen für Bewährungshilfe auf Ersuchen und 
mit Zustimmung der betreffenden Personen eine 
solche Betreuung anordnen in den Fällen 

1. einer unbedingten Entlassung aus einer 
Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsentziehung 
verbundenen vorbeugenden Maßnahme, 

2. einer bedingten Verurteilung, bedingten 
Nachsicht einer Strafe oder mit Freiheits
entziehung verbundenen vorbeugenden Maß
nahme oder bedingten Entlassung, wenn die 
Probezeit abgelaufen oder die bedingte Ver
urteilung, Nachsicht oder Entlassung wider
rufen worden ist. Die Anordnung gilt für 
die den Umständen nach erforderliche Zeit
dauer, längstens aber für die Zeit von drei 
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14 440 der Beihgen 

Bis her gel t.e n d e Fa s s u n g: 

VIERTER ABSCHITT 

Fassung der Bewährungshilfe-
g e set z - No v e 11 e 1980: 

Jahren nach der unbedingten Entlassung, 
dem Ablauf der Probezeit oder dem Wider
ruf. 

(2) Für die Betreuung nach Abs. 1 gelten § 52 
Abs. 1 StGB und die ,§§ 24 bis 26 dieses Bundes
gesetzes dem Sinne nach. 

FüNFTER ABSCHNITT 

Änderungen des Gesetzes über die bedingte Ver- Änderungen des Gesetzes über die bedingte Ver
urteilung 1949 und des Jugendgerichtsgesetzes urteilung 1949 und des Jugendgerichtsgesetzes 

1961 1961 

FüNFTER ABSCHNITT 

Schlußbestimmungen 

Inkrafttreten 

SECHSTER ABSCHNITT 

Schlußbestimmungen 

Inkrafttreten 

Artikel II 

Einrichtungen für Entlassenenhilfe 

(1) Die Einrichtungen und der Betrieb von 
Stellen, in denen Personen nach ihrer Entlassung 
aus dem, Vollzug einer Freiheitsstrafe oder mit 
Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden 
Maßnahme bei ihren Bemühungen um die Erlan
gung weiterer Hilfen zur Vermittlung von Unter
kunft und Arbeit sowie überhaupt um die Wie
dereingliederung in das Leben in Freiheit mit 
Rat und Tat unterstützt werden, sind vom Bund 
zu fördern. Die Förderung hat durch die Ge
währung von Zuschüssen nach Maßgabe der hie
für nach dem jeweiligen Bundesfinanzgesetz ver
fügbaren Bundesmittel sowie dadurch zu erfolgen, 
daß den Stellen geeignete Beamte und Vertrags
bedienstete des Planstellenbereiches Bewährungs
hilfe des Bundesministeriums für Justiz . (§. 26 
Abs. 1 des Bewährungshilfegesetzes) zur Ver
fügung gestellt werden. Es ist anzustreben, daß 
aus Mitteln anderer Gebietskörperschaften je
weils gleichhohe Zuschüsse geleistet werden. Ein 
Rechtsanspruch auf Gewährung einer Förderung 
besteht nicht. 

(2) Zuschüsse nach Abs. 1 dürfen physischen 
und juristischen Personen nur zur Einrichtung 
und zum Betrieb solcher Stellen der im Abs. 1 
bezeichneten Art gewährt werden, die mit Rück
sicht auf die Zahl der Personen, die die dort 
gebotenen Hilfen in Anspruch nehmen, zweck
mäßig und wirtschaftlich erscheinen. 

(3) Vor Gewährung von Zuschüssen hat sich 
der Förderungswerber dem Bund gegenüber zu 
'verpflichten, über d:ie widmungsgerriäße Ver
wendung der Zuschüsse aJljährlich Bericht zu 
erstatten, Rechnung zu legen und zum Zweck 
der überwachung der widmungsgemäßen Ver- . 
wendung der Zuschüsse Organen· des Bundes die 
überprüfung der Durchführung durch Einsicht 
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Bis her gel t e n cl e F ass u n g: 

§ 24. (2) .2. § 12 Abs. 2 zweiter Satz findet auf 
Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bereits ehrenamtlich tätige 
Bewährungshelfer sind, keine Anwendung. 

F ass u n g der B e w. ä h run g s h i I f e-
gesetz-Novelle 1980: 

in die Bücher und Belege sowie durch Besichti
gung an Ort und Stelle zu gestatten und ihnen 
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Ferner 
hat sich der Förderungswerber zu verpflichten, 
bei nichtwidmungsgemäßer Verwenc;lung von Zu
schüssen oder Nichteinhaltung der im Vorste
henden angeführten Verpflichtungen diese dem 
Bund zurückzuzahlen, wdbei der zurückzuzah
lende Betrag für die Zeit von der Auszahlung bis 
zur Rückzahlurug mit 3 vH über den jeweils für 
Eskontierungen der Oesterreichischen National
bank geltenden Zinsfuß pro Jahr zu verzinsen 
ist. 

Artikel III 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1981 in Kraft. 

(2) Personen, die zu Aufgaben der Sicherheits
oder Kriminalpolizei verwendet werden (§ 12 
Abs. 2 zweiter Satz des Bewährungshilfegesetzes), 
dürfen als ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer 
nur noch in den Fällen tätig sein, in: denen sie 
bereits vor dem Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes als. Bewährungshelfer bestellt worden 
sind. 

Artikel IV 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Justiz betraut. 

440 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 15 von 15

www.parlament.gv.at




